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Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am 

Donnerstag, den 14. Juli 2022, 

11:00 Uhr (MESZ), stattfindenden ordentlichen 
Hauptversammlung der Schaltbau Holding AG ein. 

Die Versammlung findet als virtuelle Hauptversammlung ohne 
physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten 
statt. Die gesamte Versammlung wird in unserem InvestorPor-
tal unter der Internetadresse

https://schaltbaugroup.com/de/investor-relations/
hauptversammlung/

in Bild und Ton übertragen. Zur elektronischen Zuschaltung zur 
virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärs-
rechte, insbesondere des Stimmrechts, selbst oder durch Bevoll-
mächtigte, sind nur diejenigen Personen berechtigt, die im 
Aktienregister der Gesellschaft als Aktionäre eingetragen sind 
und sich rechtzeitig zur Hauptversammlung angemeldet haben 
(Nähere Hinweise unten in Abschnitt B.).

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist 
der Verwaltungssitz der Gesellschaft, Hollerithstraße 5, 81829 
München. Eine physische Teilnahme der Aktionäre oder ihrer 
Bevollmächtigten vor Ort, mit Ausnahme der von der Gesell-
schaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertre-
ter, ist nicht möglich.

Die vorgesehene Übertragung der Hauptversammlung in Bild 
und Ton ermöglicht keine Teilnahme an der Hauptversamm-
lung im Sinne des § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG.
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A. Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Schaltbau Holding 
AG und des gebilligten Konzernabschlusses, jeweils zum 31. Dezember 
2021, des zusammengefassten Lageberichts für die Schaltbau Holding 
AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2021 sowie des Berichts des 
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt 1 erfolgt nicht. 
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen hat der Aufsichtsrat 
den vom Vorstand für das Geschäftsjahr 2021 jeweils aufgestellten 
Jahresabschluss und Konzernabschluss der Schaltbau Holding AG 
bereits gebilligt und den Jahresabschluss damit festgestellt. Eine Fest-
stellung durch die Hauptversammlung entfällt somit.

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands 
für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 
amtierenden Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 
Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichts-
rats für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 
amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 
Entlastung zu erteilen.

4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für 
das Geschäftsjahr 2022

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH, 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer der 
Gesellschaft und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 
2022 zu wählen. 
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B. Teilnahmebedingungen sowie 
weitere Anordnungen und Hinweise

Die Hauptversammlung wird auf Grund eines Vorstandsbeschlusses 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach Maßgabe des Gesetzes über 
Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stif-
tungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswir-
kungen der COVID-19-Pandemie (Art. 2 des Gesetzes zur Abmilderung 
der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafver-
fahrensrecht), in der aktuell gültigen Fassung (nachfolgend COVID-
19-Maßnahmengesetz), als virtuelle Hauptversammlung ohne physi-
sche Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten abgehalten.

Die Hauptversammlung wird am 14. Juli 2022, ab 11.00 Uhr (MESZ), 
live in Bild und Ton in unserem InvestorPortal auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter 

https://schaltbaugroup.com/de/investor-relations/hauptversammlung/ 

übertragen. Aktionäre, die ihr Stimmrecht ausüben, Fragen einreichen, 
die Hauptversammlung live in Bild und Ton im InvestorPortal verfolgen 
oder Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung einrei-
chen wollen, müssen sich zuvor anmelden (siehe nachstehend unter 
„Voraussetzung für die Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die 
virtuelle Hauptversammlung“). Eine physische Teilnahme der Aktio-
näre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsver-
treter der Gesellschaft) ist ausgeschlossen. Die Stimmrechtsausübung 
der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten erfolgt daher ausschließlich 
im Wege der Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter.

Wir bitten die Aktionäre auch in diesem Jahr um besondere Beach-
tung der nachstehenden Hinweise zur Anmeldung zur Hauptver-
sammlung, zur Ausübung des Stimmrechts sowie zu weiteren Aktio-
närsrechten.

1. Voraussetzung für die Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf 
die virtuelle Hauptversammlung 

Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung einschließlich der 
elektronischen Zuschaltung zur Übertragung der Hauptversammlung 
und zur Stimmrechtsausübung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, 
die im Aktienregister der Gesellschaft als Aktionäre eingetragen und 
rechtzeitig zur Hauptversammlung angemeldet sind. Die Anmeldung 
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muss in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache 
erfolgen und der Gesellschaft spätestens bis Donnerstag, den 7. Juli 
2022, 24:00 Uhr (MESZ, der „Anmeldeschluss“), zugehen. Die Anmel-
dung ist an folgende Adresse zu übermitteln

Schaltbau Holding AG
c/o Computershare Operations Center
80249 München
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

oder kann online über das InvestorPortal erfolgen, das unter der Inter-
netadresse

https://schaltbaugroup.com/de/investor-relations/hauptversammlung/ 

zu erreichen ist.

Den Onlinezugang erhalten Aktionäre, die bereits im InvestorPortal 
registriert sind, durch Eingabe ihrer Aktionärsnummer und ihres per-
sönlich vergebenen Passworts. Alle übrigen Aktionäre, die im Aktien-
register eingetragen sind, erhalten ihre Aktionärsnummer und ein Ini-
tialpasswort mit dem Einladungsschreiben zur virtuellen Hauptver-
sammlung per Post zugesandt. 

Aktionäre sind auch nach erfolgter Anmeldung weiterhin berechtigt, 
über ihre Aktien zu verfügen. Maßgebend für das Recht zur Teilnahme 
an der virtuellen Hauptversammlung und die Ausübung des Stimm-
rechtes ist der im Aktienregister eingetragene Bestand am Tag der 
Hauptversammlung. Dieser wird dem Bestand zum Anmeldeschluss 
am 7. Juli 2022, 24:00 Uhr (MESZ), entsprechen. Aufträge zur 
Umschreibung des Aktienregisters, die der Gesellschaft nach dem 
Ende des Anmeldeschlusses in der Zeit vom 7. Juli 2022, 0:00 Uhr 
(MESZ), bis einschließlich dem 14. Juli 2022, 24:00 Uhr (MESZ), zuge-
hen, werden erst mit Wirkung nach der Hauptversammlung verarbei-
tet und berücksichtigt (Umschreibestopp). Technisch maßgeblicher 
Bestandsstichtag (sogenannter Technical Record Date) ist daher der 
Ablauf des 7. Juli 2022.

2. Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten

a)  Aktionäre, die am Tag der virtuellen Hauptversammlung im Akti-
enregister eingetragen und die ordnungsgemäß zur Teilnahme an 
der virtuellen Hauptversammlung angemeldet sind (vgl. oben Ziff. 1), 
können ihre Rechte in der virtuellen Hauptversammlung auch 
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durch einen Bevollmächtigten wahrnehmen lassen; bevollmächti-
gen kann der Aktionär eine Person seiner Wahl, auch z. B. die 
depotführende Bank oder eine Aktionärsvereinigung oder einen 
sonstigen Dritten. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Per-
son, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen 
zurückweisen.

  Wenn nicht ein Intermediär oder – soweit sie diesen gemäß § 135 
Abs. 8 AktG gleichgestellt sind – eine Aktionärsvereinigung, ein 
Stimmrechtsberater oder eine Person, die sich geschäftsmäßig 
gegenüber Aktionären zur Ausübung des Stimmrechts in der 
Hauptversammlung erbietet, bevollmächtigt wird, muss die Ertei-
lung der Vollmacht, ihr Nachweis gegenüber der Gesellschaft und 
ggf. ihr Widerruf in Textform (§ 126b BGB) erfolgen.

  Für die Vollmachtserteilung gegenüber der Gesellschaft, die Über-
mittlung des Nachweises einer gegenüber dem Bevollmächtigten 
erklärten Bevollmächtigung und für den Widerruf von Vollmach-
ten steht bis zum 13. Juli 2022, 24:00 Uhr (MESZ), folgende 
Adresse und E-Mail-Adresse zur Verfügung:

 Schaltbau Holding AG
 c/o Computershare Operations Center
 80249 München
 E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

  Außerdem steht dafür – auch am Tag der Hauptversammlung – 
das InvestorPortal unter

 https://schaltbaugroup.com/de/investor-relations/hauptversammlung/

  bis zum Beginn der Abstimmungen zur Verfügung. Für die Nutzung 
des InvestorPortals gelten die Angaben unter Ziff. 1 zur Anmeldung 
zur Hauptversammlung über das InvestorPortal entsprechend.

  Wegen etwa geltender Besonderheiten für die Bevollmächtigung 
eines Intermediärs oder – soweit sie diesen gemäß § 135 Abs. 8 
AktG gleichgestellt sind – einer Aktionärsvereinigung, eines 
Stimmrechtsberaters oder einer Person, die sich geschäftsmäßig 
gegenüber Aktionären zur Ausübung des Stimmrechts in der 
Hauptversammlung erbietet, wird empfohlen, dass sich Vollmacht-
geber und Vollmachtnehmer in diesem Fall rechtzeitig abstimmen.
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  Die Bevollmächtigten können ebenfalls nicht physisch an der 
Hauptversammlung teilnehmen. Sie können das Stimmrecht für 
von ihnen vertretene Aktionäre allein im Wege der Briefwahl (vgl. 
nachstehend Ziff. 3) oder durch Erteilung von (Unter-)Vollmacht 
an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (vgl. 
nachstehend Ziff. 2 Buchstabe b)) ausüben. Außerdem können 
auch Bevollmächtigte die Hauptversammlung live in Bild und Ton 
über das InvestorPortal unter der Internetadresse

https://schaltbaugroup.com/de/investor-relations/hauptversammlung/

  verfolgen sowie von dem Fragerecht (vgl. nachstehend Ziff. 4) und 
der Möglichkeit, Widerspruch gegen einzelne oder alle Beschlüsse 
der Hauptversammlung zu erklären (vgl. nachstehend Ziff. 5), 
Gebrauch machen.

  Für Bevollmächtigte werden von der Gesellschaft nach Erteilung 
der Vollmacht gegenüber der Gesellschaft bzw. dem Nachweis 
einer gegenüber dem Bevollmächtigten erteilten Vollmacht die 
notwendigen Zugangsdaten für den Onlinezugang für das Inves-
torPortal zur Verfügung gestellt. Auch bevollmächtigten Interme-
diären, Aktionärsvereinigungen und Stimmrechtsberatern gemäß 
§ 134a AktG sowie diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestell-
ten Personen stellt die Gesellschaft auf Wunsch einen Onlinezu-
gang zur Verfügung.

b)  Den Aktionären, die am Tag der virtuellen Hauptversammlung im 
Aktienregister eingetragen und die ordnungsgemäß zur Teilnahme 
an der virtuellen Hauptversammlung angemeldet sind (vgl. oben 
Ziff. 1), und ihren Bevollmächtigten wird angeboten, sich durch von 
der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsver-
treter in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Die Vollmach-
ten und Weisungen sowie eventuelle Änderungen und Widerrufe 
hierzu müssen in Textform (§ 126b BGB) übermittelt werden.

  Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der 
Gesellschaft können bis Mittwoch, den 13. Juli 2022, 24:00 Uhr 
(MESZ), über einen der vorstehend bei Buchstabe a) genannten 
Kontaktwege (Postanschrift oder E-Mail) erteilt, geändert oder 
widerrufen werden; maßgebend ist jeweils der Eingang bei der 
Gesellschaft. Es ist zu beachten, dass die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter durch die Vollmachten nur zur 
Stimmrechtsausübung befugt sind, wenn und soweit ihnen eine 
ausdrückliche Weisung zu einzelnen Gegenständen der Tagesord-

Hauptversammlung 14. Juli 2022 7



nung erteilt wurde. Ein Formular für die Vollmachts- und Wei-
sungserteilung an die Stimmrechtsvertreter ist den mit der Einla-
dung übersandten Unterlagen beigefügt und kann auch auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter

 https://schaltbaugroup.com/de/investor-relations/hauptversammlung/

 abgerufen werden.

  Aktionäre, die zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung 
berechtigt sind (vgl. oben Ziff. 1), und ihre Bevollmächtigten kön-
nen Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter auch über das InvestorPortal 
unter

 https://schaltbaugroup.com/de/investor-relations/hauptversammlung/

  jeweils bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag der virtuellen 
Hauptversammlung erteilen. Bis zu diesem Zeitpunkt können 
erteilte Vollmachten und Weisungen auch über das InvestorPortal 
unter der vorstehend genannten Internetadresse widerrufen bzw. 
geändert werden. Für die Nutzung des InvestorPortals durch Akti-
onäre gelten die Angaben unter Ziff. 1 zur Anmeldung zur Haupt-
versammlung über das InvestorPortal und für die Bevollmächtig-
ten die Angaben oben unter Ziff. 2 Buchstabe a) entsprechend.

3. Stimmabgabe durch Briefwahl

Aktionäre, die zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung 
berechtigt sind (vgl. oben Ziff. 1), und ihre Bevollmächtigten können ihre 
Stimmen im Wege elektronischer Kommunikation über das Investor-
Portal abgeben, ohne an der Versammlung teilzunehmen (Briefwahl).

Die elektronische Stimmabgabe durch Briefwahl über das InvestorPor-
tal unter

https://schaltbaugroup.com/de/investor-relations/hauptversammlung/ 

kann bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag der Hauptversamm-
lung erfolgen.

Für eine Änderung oder einen Widerruf der Stimmabgabe durch Brief-
wahl gelten die vorstehenden Angaben entsprechend.
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Auch bevollmächtigte Intermediäre, Aktionärsvereinigungen und 
Stimmrechtsberater gemäß § 134a AktG sowie diesen gemäß § 135 
Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen können sich der Briefwahl bedie-
nen. Die Gesellschaft stellt ihnen auf Wunsch einen elektronischen 
Abgabeweg zur Verfügung.

4. Fragerecht der Aktionäre

Aktionäre und ihre Bevollmächtigten haben das Recht, im Wege der 
elektronischen Kommunikation Fragen zu stellen (§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 
3, S. 2 COVID-19-Maßnahmengesetz).

Fragen der Aktionäre bzw. ihrer Bevollmächtigten sind bis spätestens 
Dienstag, den 12. Juli 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des 
Zugangs), im Wege elektronischer Kommunikation über das unter der 
Internetadresse

https://schaltbaugroup.com/de/investor-relations/hauptversammlung/ 

zugängliche InvestorPortal der Gesellschaft einzureichen. Nach Ablauf 
der genannten Frist können Fragen nicht mehr eingereicht werden. 
Auf anderem Wege eingereichte Fragen bleiben unberücksichtigt. Der 
Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, wie er 
Fragen beantwortet.

Die Gesellschaft behält sich vor, bei der Fragenbeantwortung jeweils 
den Namen und ggf. Wohnort bzw. Sitz des fragenden Aktionärs und/
oder seines Bevollmächtigten zu nennen, soweit der Namensnennung 
bei der Übermittlung der Frage im InvestorPortal nicht ausdrücklich 
widersprochen wird.

5. Erklärung von Widersprüchen zu Protokoll

Aktionäre, die zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung 
berechtigt sind (vgl. oben Ziff. 1) und die ihr Stimmrecht im Wege der 
elektronischen Kommunikation oder über Vollmachterteilung ausge-
übt haben, können von Beginn der Hauptversammlung bis zu deren 
Ende über das InvestorPortal der Gesellschaft unter

https://schaltbaugroup.com/de/investor-relations/hauptversammlung/ 

auf elektronischem Weg Widerspruch gegen Beschlüsse der Haupt-
versammlung zu Protokoll des Notars erklären. Die Erklärung eines 
Widerspruchs kann unter den genannten Voraussetzungen auch 
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durch Bevollmächtigte von Aktionären, die zur Teilnahme an der 
Hauptversammlung berechtigt sind, erfolgen. 

C. Zugänglich zu machende Unterlagen, 
Hinweis auf die Internetseite der 
Gesellschaft sowie Bild- und 
Tonübertragung der gesamten 
Hauptversammlung

Informationen und Unterlagen zur Hauptversammlung sind vom Tag 
der Einberufung an auf der Internetseite der Gesellschaft unter

https://schaltbaugroup.com/de/investor-relations/hauptversammlung/ 

zugänglich gemacht. Auf dieser Internetseite zugänglich gemacht 
werden auch ggf. zu veröffentlichende Anträge, Gegenanträge und 
Wahlvorschläge gemäß §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 AktG sowie nach 
der Hauptversammlung die Abstimmungsergebnisse.

Zuschaltung zur Bild- und Tonübertragung

Alle Aktionäre der Gesellschaft, die zur Teilnahme an der virtuellen 
Hauptversammlung berechtigt sind (vgl. Abschnitt B.1), deren Bevoll-
mächtigte sowie gesondert zugelassene Vertreter der interessierten 
Öffentlichkeit können die gesamte Hauptversammlung am Donners-
tag, den 14. Juli 2022, ab 11:00 Uhr (MESZ), im Internet unter

https://schaltbaugroup.com/de/investor-relations/hauptversammlung/ 

verfolgen.

D. Erläuterung zu den Rechten der 
Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 
1, 127 und 131 Abs. 1 AktG i.V.m. § 1 
Abs. 2 COVID-19-Maßnahmengesetz

1. Auskunftsrecht der Aktionäre

Jedem Aktionär ist grundsätzlich auf Verlangen in der Hauptversamm-
lung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft 
zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands 
der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich 
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auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesell-
schaft zu einem verbundenen Unternehmen. Von einer Beantwortung 
einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in § 131 Abs. 3 AktG 
genannten Gründen absehen (z. B. keine Offenlegung von Geschäfts-
geheimnissen).

Ferner gelten gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, S. 2 COVID-19-Maßnah-
mengesetz für das Auskunftsrecht der Aktionäre folgende Besonder-
heiten und Einschränkungen: Ein Rederecht der Aktionäre in Bezug auf 
die virtuelle Hauptversammlung besteht nicht; sie haben ausschließ-
lich das Recht, Fragen zu stellen. Das Fragerecht ist gemäß § 1 Abs. 2 
S. 1 Nr. 3 COVID-19-Maßnahmengesetz im Wege der elektronischen 
Kommunikation einzuräumen. Der Vorstand entscheidet nach pflicht-
gemäßem, freiem Ermessen, wie er Fragen beantwortet. Der Vorstand 
kann vorgeben, dass Fragen bis spätestens einen Tag vor der Ver-
sammlung im Wege elektronischer Kommunikation einzureichen sind. 
Von dieser Möglichkeit hat der Vorstand der Gesellschaft mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats Gebrauch gemacht. Fragen der Aktionäre bzw. 
ihrer Bevollmächtigten sind bis spätestens Dienstag, den 12. Juli 2022, 
24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs), im Wege elektronischer 
Kommunikation über das unter der Internetadresse

https://schaltbaugroup.com/de/investor-relations/hauptversammlung/ 

zugängliche InvestorPortal der Gesellschaft einzureichen. Nach Ablauf 
der genannten Frist können Fragen nicht mehr eingereicht werden. 
Insbesondere können damit auch während der virtuellen Hauptver-
sammlung keine Fragen gestellt werden.

2. Recht der Aktionäre auf Gegenvorschläge/Wahlvorschläge

Jeder Aktionär ist berechtigt, Gegenanträge zu Punkten der Tagesord-
nung oder Wahlvorschläge zu übersenden. Solche Anträge werden 
einschließlich des Namens des Aktionärs, einer etwaigen Begründung 
und einer etwaigen Stellungnahme von Vorstand und/oder Aufsichts-
rat unter

https://schaltbaugroup.com/de/investor-relations/hauptversammlung/ 

zugänglich gemacht, falls der Aktionär spätestens bis Mittwoch, den 
29. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ), einen Gegenantrag gegen einen 
Beschlussvorschlag zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt an 
(ausschließlich) die folgende Adresse der Gesellschaft (Postanschrift 
oder E-Mail) übersandt hat:
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Schaltbau Holding AG
Hollerithstraße 5
81829 München
E-Mail: hv2022@schaltbau.de

Von der Veröffentlichung eines Gegenantrags und seiner Begründung 
kann die Gesellschaft unter den in § 126 Abs. 2 AktG genannten Vor-
aussetzungen absehen. Eine Begründung eines Gegenantrags braucht 
beispielsweise nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insge-
samt mehr als 5.000 Zeichen beträgt.

Die vorstehenden Regelungen für Gegenanträge gelten sinngemäß 
ebenso für Vorschläge eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmit-
gliedern oder von Abschlussprüfern. Wahlvorschläge müssen nicht 
begründet werden. Abgesehen von den Fällen des § 126 Abs. 2 i. V. m. 
§ 127 Satz 1 AktG brauchen Wahlvorschläge auch dann nicht zugäng-
lich gemacht zu werden, wenn sie nicht die Angaben nach § 124 Abs. 
3 Satz 4 AktG (Name, Beruf und Wohnort des Prüfers bzw. Aufsichts-
ratskandidaten) enthalten.

Ein nach den §§ 126, 127 AktG zugänglich zu machender Gegenantrag 
oder Wahlvorschlag gilt im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung 
als gestellt, wenn der den Antrag stellende oder den Wahlvorschlag 
unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert und zur Teil-
nahme an der virtuellen Hauptversammlung angemeldet ist (vgl. 
Abschnitt B.1).

3. Verlangen einer Ergänzung der Tagesordnung

Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals oder den 
anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen, können verlangen, 
dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht 
werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine 
Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich (§ 126 BGB) 
an den Vorstand der Gesellschaft zu richten. Bitte verwenden Sie dafür 
folgende Adresse:

Schaltbau Holding AG
Der Vorstand
Hollerithstraße 5
81829 München

Der Antrag, mit dem die Ergänzung der Tagesordnung verlangt wird, 
muss der Gesellschaft spätestens bis Sonntag, den 19. Juni 2022, 
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24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Die Antragsteller müssen nachweisen, 
dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des 
Ergänzungsverlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien 
bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten.

4. Datenschutzrechtliche Betroffeneninformation für Aktionäre und 
Aktionärsvertreter 

Ihre personenbezogenen Daten werden für die im Aktiengesetz vor-
geschriebene Führung des Aktienregisters, zur Kommunikation mit 
Ihnen als Aktionär bzw. Aktionärsvertreter sowie zur Durchführung 
unserer Hauptversammlungen und zum Betrieb des Aktionärsportals 
verarbeitet. Darüber hinaus werden Ihre Daten für damit in Zusam-
menhang stehende Zwecke und zur Erfüllung weiterer gesetzlicher 
Pflichten (z. B. Nachweis- oder Aufbewahrungspflichten) verwendet. 
Nähere Informationen zum Datenschutz für Aktionäre und Aktionärs-
vertreter sind unter 

https://schaltbaugroup.com/de/investor-relations/hauptversammlung/ 

abrufbar. 

München, im Juni 2022
Schaltbau Holding AG

Der Vorstand
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Übersicht mit Angaben gemäß § 125 Absatz 2, Absatz 5 Aktiengesetz 
(AktG) in Verbindung mit Artikel 4 Absatz 1 und Tabelle 3 des Anhangs 
der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO) 

A. Inhalt der Mitteilung
A1    Eindeutige Kennung des 

Ereignisses
Ordentliche virtuelle Hauptversammlung der 
Schaltbau Holding AG
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 
70bf8db99ee1ec11812f005056888925

A2  Art der Mitteilung Einladung zur Hauptversammlung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: NEWM)

B. Angaben zum Emittenten
B1   ISIN DE000A2NBTL2

B2    Name des Emittenten Schaltbau Holding AG

C. Angaben zur Hauptversammlung
C1   Datum der  

 Hauptversammlung
14. Juli 2022
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220714)

C2    Uhrzeit der  
Hauptversammlung

11:00 Uhr (MESZ) 
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 9:00 Uhr UTC)

C3    Art der  
Hauptversammlung

Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Haupt-
versammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre 
oder ihrer Bevollmächtigten
(formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET)

C4   Ort der  
Hauptversammlung

URL zum InvestorPortal der Gesellschaft zur 
Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton 
sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte: 
https://schaltbaugroup.com/de/investor-relations/
hauptversammlung/
Eine physische Teilnahme vor Ort ist nicht möglich
Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengeset-
zes: Schaltbau Holding AG, Hollerithstraße 5, 81829 
München
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 
https://schaltbaugroup.com/de/investor-relations/
hauptversammlung/)
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C5   Aufzeichnungsdatum 
(Technisch maßgeblicher 
Bestandsstichtag, sog. 
„Technical Record Date“)

7. Juli 2022, 24:00 Uhr (MESZ) 
Maßgebend für das Recht zur Teilnahme an der virtu-
ellen Hauptversammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts ist der im Aktienregister eingetragene 
Bestand am Tag der Hauptversammlung. Aus abwick-
lungstechnischen Gründen werden in der Zeit vom 
8. Juli 2022, 00:00 Uhr (MESZ) bis einschließlich 
14. Juli 2022, 24:00 Uhr (MESZ) keine Umschreibun-
gen im Aktienregister vorgenommen. Deshalb ent-
spricht der Eintragungsstand des Aktienregisters am 
Tag der Hauptversammlung dem Stand nach der 
letzten Umschreibung am 7. Juli 2022. Technisch 
maßgeblicher Bestandsstichtag (sog. „Technical 
Record Date“) ist mithin der Ablauf des 7. Juli 2022 
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220707; 22:00 
Uhr UTC)

C6    Uniform Resource  
Locator (URL)

Uniform Resource Locator (URL) 
https://schaltbaugroup.com/de/investor-relations/
hauptversammlung/

Sonstige Angaben
E4    Abstimmung Die Abstimmung über die Tagesordnungspunkte 

2 bis 4 hat jeweils verbindlichen Charakter 
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)

E5    Alternative Optionen 
für die Stimmabgabe

Zu den Tagesordnungspunkte 2 bis 4 stehen jeweils 
folgende Optionen zur Verfügung: Befürwortung, 
Ablehnung, Stimmenthaltung 
(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF,VA, AB)
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